
Einschulungskorridor 

Sehr geehrte Eltern, 

seit dem 1. Februar 2019 tritt eine Neuregelung im Rahmen der Schulanmeldung in Kraft: 

Kinder, die im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. September 2018 geboren sind, kön-

nen eingeschult werden. Das heißt, dass Sie als Erziehungsberechtigte darüber entschei-

den, ob ihr Kind eingeschult wird oder nicht. 

Wenn die Erziehungsberechtigten die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 

möchten, müssen sie dies der Schule bis spätestens 11. April 2024 schriftlich mitteilen. Sie 

finden ein entsprechendes Formular für die Inanspruchnahme der Korridorregel auf unserer 

Homepage. Eine Verlängerung dieser Frist ist – auch im Hinblick auf das weitere Verfahren 

und den Klassenbildungsprozess – nicht möglich. Geben die Eltern bis 11. April keine Erklä-

rung ab, wird ihr Kind zum kommenden Schuljahr schulpflichtig. 

Mit freundlichen Grüßen 

     gez. Stefanie Wimmer, Rektorin 
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